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§ 140 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Als Versicherungswert der Güter gilt der gemeine Handelswert und in dessen Ermanglung der gemeine Wert,

den die Güter am Ort der Absendung in dem nach den §§ 134 bis 136 für den Beginn der Versicherung

maßgebenden Zeitpunkt haben, unter Hinzurechnung der Versicherungskosten sowie der jenigen Kosten, welche

bis zur Annahme der Güter durch den Frachtführer entstehen.

2. (2)Der sich nach Abs. 1 ergebende Wert der Güter gilt auch beim Eintritt des Versicherungsfalles als

Versicherungswert.

3. (3)Haben die Güter eine Beschädigung erlitten, so ist der Wert, den sie in beschädigtem Zustand am

Ablieferungsorte haben, von dem Wert abzuziehen, den sie an diesem Ort in unbeschädigtem Zustand haben

würden. Der dem Verhältnis der Wertminderung zu ihrem Wert in unbeschädigtem Zustand entsprechende

Bruchteil des Versicherungswertes (Abs. 1) gilt als Betrag des Schadens.
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